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„Bericht aus der Gemeindestube“ 
bzw. Kundmachung gem. § 60 Tiroler Gemeindeordnung (TGO) 2001, LGBl. 36/2001 

über die bei der Gemeinderatssitzung am 28.01.2010 gefassten Beschlüsse: 
 
1. Der Gemeinderat hat eine Änderung des ergänzenden Bebauungsplanes im Bereich der Gp. 256 

beschlossen. Details dazu siehe separate Kundmachung. 
2. Der Gemeinderat hat eine Änderung des für den Bereich Wasserweg, Richtung Osten, nördl. der 

Lavanter Straße bestehenden allgemeinen und ergänzenden Bebauungsplanes beschlossen. Details 
dazu siehe separate Kundmachung. 

3. Der Gemeinderat hat eine Änderung des örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Tristach 
im Bereich von je Teilflächen der Grundstücke Gp. 927 und Gp. 928/1 beschlossen. Details dazu 
siehe separate Kundmachung. 

4. Der Abschluss eines Kaufvertrages über den Erwerb des Gemeindezentrums Tristach von der TKL 
VI, Grundverwertungsgesellschaft m.b.H. wurde einstimmig beschlossen. 

5. Der Gemeinderat hat mehrheitlich eine Änderung der Postleitzahl der Gemeinde Tristach auf 9907 
mit Wirksamkeit ab 01.07.2010 beschlossen. 

6. Gem. den gesetzlichen Bestimmungen der Tiroler Waldordnung 2005 hat der Gemeinderat be-
schlossen, die Waldumlage für das Jahr 2010 für den Wirtschaftswald (WW) mit einem Ha-Satz von 
€ 20,74 sowie für den Schutzwald im Ertrag (SiE) mit einem Ha-Satz von € 6,22 festzusetzen. Somit 
betragen die auf die einzelnen Waldbesitzer umzulegenden Waldaufseherkosten für das Jahr 2010 
insgesamt € 10.079,09. Der Berechnung wurden die tatsächlichen für forstliche Belange von GWA 
Amort Franz aufgewendeten Arbeitsstunden 2009 zu Grunde gelegt (Winterdienststunden für die 
Gemeinde Tristach werden nicht umgelegt). Gegenüber 2009 ergibt sich dadurch eine Verringerung 
der Waldumlage um 8,15 %. 

7. Der Gemeinderat gewährt der Volksschule Tristach einen Zuschuss zu den Reisekosten für eine 
Fahrt nach Wien zu einer Kinderaufführung in der Wiener Staatsoper in Höhe von € 800,--. 

8. 3 vorliegende Ansuchen um Anschluss geplanter Wohnobjekte an die Gemeindetrinkwasserleitung 
wurden vom Gemeinderat positiv erledigt. 

9. Der Gemeinderat hat 2 Ansuchen um Gewährung von Baukostenzuschüssen genehmigt (Summe 
der Zuschüsse: € 404,43). 

10. Dem Gemeinderat wurde die Niederschrift über die am 19.01.2010 für den Zeitraum 16.09.2009 bis 
31.12.2009 durchgeführte Kassenprüfung vom Obmann des Überprüfungsausschusses, GR Franz 
Klocker zur Kenntnis gebracht. Die Buchungs- und Belegprüfung ergab keine Mängel. Festgestellte 
Überschreitungen in Gesamthöhe von € 25.696,37 sowie die diesbezügl. Bedeckung durch Mehrein-
nahmen bzw. Minderausgaben bei div. Haushaltspositionen wurden beschlossen. 

11. Die Gemeinde übernimmt 1 Sportförderpaket um € 150,-- zzgl. MWSt. des Vereins „Special Olym-
pics Österreich“. 

12. Für die Errichtung einer Sickergrube auf einer privaten Grundstücksfläche wird eine einmalige Ent-
schädigung in Höhe von € 200,-- ausbezahlt; in diese Grube werden auch Oberflächenwässer von 
öffentl. Gemeindeverkehrsflächen eingeleitet. 

 
Gemeindebewohner, die behaupten, dass der Gemeinderat durch obige Beschlüsse Gesetze oder Ver-
ordnungen verletzt hat, können beim Gemeindeamt schriftlich Aufsichtsbeschwerde erheben (§115 (2), 
TGO 2001). 
 

Tristach, 01.02.2010 
 

Für den Gemeinderat: 
Der Bürgermeister: 

Ing. Mag. Markus Einhauer e.h. 
 

An die/Von der Gemeindeamtstafel 
angeschlagen am: 01.02.2010 

abgenommen am: 16.02.2010 


